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Stellungnahme gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) zum 

Entwurf des Bebauungsplans Nr. 404 der Stadt Gelsenkirchen “Norderweiterung Chemiestandort Scholven - Teil Ost“ zwischen Auf der Kämpe - BAB 52 - Ulfkotter Straße (B 224) - Halde Scholver Feld

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen das o.a. Vorhaben und zu dessen Begründung möchte ich Einwände vorbringen, weil meiner Ansicht nach ein gravierender Abwägungsfehler vorliegt:

§ 1 Abs. 5 BauGB schreibt ausdrücklich vor, dass Bauleitpläne „eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung gewährleisten (sollen). Sie sollen dazu beitragen eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.“

Dieser Grundsatz der Bauleitplanung ist nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die Erweiterung des Chemiewerks wird im Wesentlichen damit begründet, dass die am Standort bestehenden Arbeitsplätze gesichert und weitere dadurch geschaffen werden. Wie der Presse und allgemein zugänglichen Quellen zu entnehmen war, wurden seit Beginn der Planung sogar Arbeitsplätze abgebaut, obwohl die Erweiterung bereits auf den Weg gebracht war. Schon allein aus diesem Grund ist nicht zu erkennen, dass nach Abschluss der Planung die (noch) bestehenden Arbeitsplätze langfristig, und damit „nachhaltig“ im Sinne des Baugesetzbuches, erhalten bleiben. Ein weiteres Argument für die fehlende wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist die Art der Produktion am Standort Scholven. Die Chemieproduktion basiert auf Erdöl. Die Rohstoffbasis ist also eine endliche, höchst klimaschädliche und immer teurer werdende Ressource. Die Verarbeitung alternativer, nicht fossiler, klima- und umweltfreundlicher Rohstoffe, ist am Standort Scholven nicht vorgesehen. BP/Ruhr Öl stellt auch keinerlei Überlegungen an alternative Rohstoffe ressourcenschonend in Scholven einzusetzen oder entsprechende Verarbeitungsanlagen für die Zukunft zu entwickeln. Wesentliche technische Fortschritte in der chemischen Industrie, sowie der Zwang die industrielle Produktion an die Erfordernisse des Klimawandels anzupassen, werden damit vollkommen ignoriert. BP/Ruhr Öl setzt auf veraltete Technologie statt auf Innovation und wird damit sehr wahrscheinlich den Anschluss im internationalen Wettbewerb auf Dauer verlieren. Der Bebauungsplan stärkt damit nicht den Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen, sondern schafft  einzig und allein die nächste Industriebrache in der Stadt.

Der Preis für diese Fehlplanung ist hoch, nicht nur für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung Gelsenkirchens. Darüber hinaus wird der größte zusammenhängende Freiraum der Stadt, mit gravierenden Einschnitten für die Region, unwiederbringlich zerstört. Die zahlreichen negativen Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt bis hin zum Verlust bedrohter Arten, ist sogar in den Planungstexten beschrieben. Doch auch die Menschen in der Umgebung sind direkt negativ von der Planung betroffen: Es wird ihnen ein wichtiges Gebiet für die Naherholung genommen. Der Chemiestandort rückt näher an die Menschen heran und damit auch der Gestank, der Lärm, der Verkehr, etc. Gesundheitliche Schäden werden die Folge sein. Die Lebensqualität sinkt, der Stadtteil verliert weiter an Attraktivität, mit erheblichen Auswirkungen auch auf die demografische Entwicklung. Dabei sollte die Bauleitplanung, wie es im Baugesetzbuch heißt, „dazu beitragen eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln“. Das Gegenteil ist hier der Fall! 

In der gerechten Abwägung zwischen privaten (BP/Ruhr Öl) und öffentlichen Belangen (Allgemeinheit und Umwelt), welche in § 1 Abs. 7 BauGB zwingend vorgeschrieben ist, stelle ich nach den vorliegenden Tatsachen fest: Die Planung dient ausschließlich den kurzfristig profitorientierten Einzelinteressen von BP/Ruhr Öl und dient nicht den Interessen der allgemeinen Bevölkerung, der Umwelt, dem Klimaschutz und auch nicht dem Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen. Eine Planung, die auf einem solchen Abwägungsfehler basiert, lehne ich entschieden ab!

Mit freundlichen Grüßen,

…...................

(Unterschrift)

